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Folgenabschätzung für die Gleichstellung von Frau und 
Mann  in Gesetzgebungsprojekten – Vorprüfung in 4 

Schritten 

Artikel 141 Abs. 2 Bst. i ParlG: Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann sind 
zu überprüfen und zu erläutern. Die vorliegende Vorprüfung ist noch keine 
Gleichstellungsprüfung. Sie dient in einer Vorphase der Triage und will die 
Folgenabschätzung für die Gleichstellung in den wesentlichen Fällen sicherstellen. 

 

Ja           Gleichstellungs- 

               folgenabschätzung 

 

 

 

 

Nein            Keine Gleichstellungs- 

                    folgenabschätzung 

 
 

                       Ja  

 

 

1x Ja                        Gleichstellungsfolgenabschätzung 

2x Nein                      Keine Gleichstellungsfolgenabschätzung 

3. Sind die besagten natür-
lichen Personen in einer 
Situation betroffen, in der 

traditionelle Geschlechter-
rollen bestehen oder 

einem Umfeld, in dem ein 
Geschlecht über- bzw. 

untervertreten ist? 

2. Sind natürliche Personen direkt 
oder indirekt angesprochen 
(Gesetzesadressatinnen und -

adressaten)? 
Arbeitsverhältnis, 

Mietverhältnis, 

Steuergesetz 

1. Will das Gesetzgebungsvorhaben/-

projekt ausdrücklich die 
Gleichstellung verbessern? Ist die 

Gleichstellung [ein] Anlass der 

gesetzgeberischen Aktivität? 
Bsp: Finanzaus-

gleich (Kantone 

betroffen) 

Regulierung Rest-

wassermenge 

(Konzessionäre) 

Es empfiehlt sich, das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von 
Frau und Mann (EBG) zu konsultieren. Sie erfahren damit, ob das Büro 
zum gleichen Schluss kommt, was die Notwendigkeit einer 
Gleichstellungsfolgenabschätzung betrifft.  

4. Handelt es sich (auch) um 
Personengruppen, die in einer 
Situation sind, welche 

besondere Beachtung verdient, 
insbesondere aufgrund der 

Diskriminierungskriterien von 
Art. 8 Abs. 2 BV? 

Kriterien insbes.: Herkunft, „Ras-
se“, Geschlecht, Alter, sexuelle 
Orientierung, Lebensformen, 

Behinderung 

Nein 

Nein: Tierschutz-

gesetz 

 

Ja: Familie, Arbeits-

verhältnis, Politik 


